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2. Einsatz von Technischen Sicherungsanlagen (TSA) und 
Fernbeobachteranlaaen ( F B A ) ______________________

2.1. Zur Gewährleistung der technischen Sicherheit der Dienst
objekte, Oienstgebäude und Einrichtungen können TSA und FBA zur

- Sicherung des außerhalb der Dienstobjekte liegenden 
Geländes,

- Sicherung der Objekteinfriedung,

- Sicherung der Zugänge und Einstiegsmöglichkeiten in 
die Dienstobjekte und Gebäude,

- Sicherung der Dienstgebäude und

- zur Sicherung von Räumen in Dienstgebäuden 

eingesetzt werden.

2.2. TSA sind technische, vorwiegend elekt risch-elelct ronische 
Einrichtungen, die im Zusammenwirken mit anderer Sicherungs
technik oder selbständig einzusetzen sind.

Aufgabe der TSA ist die Signalisierung von Gefahrenzuständen 
im zu schützenden bzw. bei Angriffen auf das zu schüczende 
Objekt.
Dabei ist zu beachten, daß TSA außer der Signalisierung 
keine weiteren Funktionen erfüllen und Gefahrenzustände 
und Angriffe weder ver- noch behindern oder zeitlich 
hinausschieben.


